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§ 22 UbG Mündliche Verhandlung
 UbG - Unterbringungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hat das Gericht einen oder mehrere, auf Verlangen des

Patienten oder seines Vertreters aber jedenfalls einen zweiten Sachverständigen (§ 19 Abs. 3) zu bestellen. Der

Sachverständige hat den Patienten unverzüglich zu untersuchen, die Krankengeschichte einzusehen und ein

schriftliches Gutachten über das Vorliegen der Voraussetzungen der Unterbringung zu erstatten. Das Gutachten

ist für den Patienten möglichst verständlich zu begründen.

2. (2)Das Gericht hat die Ladung zur mündlichen Verhandlung sowie den Beschluss auf Bestellung des

Sachverständigen dem Patienten, dessen Vertreter, dem Sachverständigen und dem Abteilungsleiter sowie – auf

Verlangen des Patienten – dessen Vertrauensperson zuzustellen.

3. (3)Der Sachverständige hat sein Gutachten dem Gericht, dem Patienten, dessen Vertreter und dem

Abteilungsleiter sowie – auf Verlangen des Patienten – dessen Vertrauensperson rechtzeitig vor der mündlichen

Verhandlung zu übermitteln.
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